
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/9/18 2000/17/0094
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2000

Index

27/04 Sonstige Rechtspflege

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212 Abs1;

GEG §9 Abs1;

Rechtssatz

Der Abgabepflichtige hat auch das negative Merkmal des Fehlens der Gefährdung der Einbringlichkeit initiativ darzutun

(Hinweis Stoll, BAO III, 2243).
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